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(StraBenreinigungsverordnung)

Vierte Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Regelung von
Art und Umfang der StraBenreinigung in der Stadt Braunschweig

Organisationseinheit:
Dezernat lll
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
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Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbuttel
(Anhdérung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof
(Anhdrung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhdrung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(Anhorung)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stockheim-Leiferde (Anhérung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Anhdrung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Siidstadt-Rautheim-Mascherode
(Anhorung)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenblittel (Anhérung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung)
Bauausschuss (Vorberatung)

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)
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Beschluss:

,Die als Anlage 1 beigefiigte Vierte Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Regelung

von Art und Umfang der Stra3enreinigung in der Stadt Braunschweig
(StraBenreinigungsverordnung) wird beschlossen.*

Sachverhalt:

Erlauterung zur Anderung der StraRenreinigungsverordnung und der Anlage

StraBenverzeichnis

Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Absatz 1 Nr.

5 des

Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm
handelt es sich bei der Vorlage um einen Verordnungsbeschluss, fir den der Rat

beschlusszustandig ist.



Allgemeine Erlduterungen:

Die StralRenreinigungsverordnung regelt den Umfang der Reinigungspflichten in der Stadt
Braunschweig. Insbesondere sind dort die Reinigungsklassen festgelegt, die bestimmen, in
welcher Haufigkeit die Strallen im Stadtgebiet zu reinigen sind. Zudem werden die
Winterdienstpflichten der Anlieger definiert.

Zu der StralRenreinigungsverordnung gibt es als Anlage das Stral’enverzeichnis, in dem die
Stralen verschiedenen Reinigungsklassen zugeordnet werden. Zur Stral’e gehoren
Fahrbahnen, Gehwege, Radwege und 6ffentliche Parkplatze. Aus der Reinigungsklasse
ergibt sich die Haufigkeit der zu leistenden Reinigungen (§ 4).

In den allgemeinen Reinigungsklassen | bis V werden die Reinigungen mit regelmafigen
Rhythmen durchgefiihrt. Der Ubertragungsvermerk ,U“ hat bei diesen Reinigungsklassen zur
Folge, dass die gesamte StralRenreinigung bis zur StralRenmitte (inkl. Fahrbahn) auf die
Eigentimer der anliegenden Grundstlicke Ubertragen ist. Das bedeutet, dass in diesen
Stralden keine Gebhr fiir die Reinigung erhoben wird.

In der Innenstadt gelten die besonderen Reinigungsklassen 11 bis 29, in denen die
Reinigungshaufigkeit mit der Anzahl der Reinigungen pro Jahr angegeben wird. Die ALBA
Braunschweig GmbH (ALBA) fuhrt diese entsprechend der Vorgabe aus der
Stralenreinigungsverordnung nach Bedarf durch. Bei StralRen mit einem ,W*-Vermerk wird
durch ALBA ein Winterdienst auf Gehwegen erbracht, der tiber die Verpflichtungen der
Anlieger hinausgeht.

Die Festlegung der Reinigungsklassen orientiert sich am Grad der zu erwartenden
Verschmutzung. Diese ergibt sich vor allem aus der Verkehrsbelastung, Einwohnerdichte,
Infrastruktur (Supermarkte und ahnliche Anziehungspunkte), Vegetation (insbes. Baume)
und der ggf. notwendigen Papierkdrbe.

Falls eine komplette Ubertragung der Reinigung an die Anlieger erfolgen soll, miissen
folgende Kriterien erfullt sein: geringer Verschmutzungsgrad, geringe Verkehrsbelastung
(Anlieger durfen bei der Reinigung nicht durch den Verkehr gefahrdet sein), kein OPNV.

Anderungen in der Anlage StraRenverzeichnis:

Eine Anpassung des StralRenverzeichnisses erfolgt turnusmafig auf Grund verschiedener
Aspekte:

- neu gewidmete oder eingezogene Stralten

- Anderungsvorschlage von stadtischen Organisationseinheiten und Biirgern (nach
Prufung)

- geanderte StralRenverhaltnisse aufgrund von Neugestaltungen oder Umbauten

- Korrektur von ungenauen bzw. fehlerhaften Beschreibungen von Stral3enbereichen

Die Vorschlage wurden mit ALBA abgestimmt.

In der Anlage 2 sind die beabsichtigten Anderungen der Anlage Stralenverzeichnis nach
Stadtbezirken sortiert und einzeln erlautert. Sollte durch die Anderung der Reinigungsklasse
auch eine Anderung der StraRenreinigungsgebiihren erfolgen, sind die aktuell geltenden
Geblihren angegeben.

Leuer

Anlage/n:
1. Anderung Stral3enreinigungsverordnung
2. Erlauterung der Anderungen in den Stadtbezirken






	Erläuterung zur Änderung der Straßenreinigungsverordnung und der Anlage Straßenverzeichnis

